

[image: ]

Befristeter Arbeitsvertrag

Zwischen
_____________________________
_____________________________
_____________________________
nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt
und
Herrn/Frau
_____________________________
_____________________________
_____________________________
nachfolgend „Mitarbeiter“ genannt

§ 1 Dauer des Arbeitsverhältnisses
1. Das Arbeitsverhältnis beginnt am _________ und endet am __________, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
2. Die Befristung des Arbeitsverhältnisses erfolgt auf Grund __________________________________________.
§ 2 Probezeit, Kündigung während der Probezeit
Die ersten ___ (Achtung nach § 15 Abs. 3 TzBfG muss die Probezeit im Verhältnis zur Befristung angemessen sein) Monate gelten als Probezeit mit 2-wöchiger Kündigungsfrist. Wird nach der Probezeit gekündigt, so gelten die Kündigungsfristen gemäß § 10 dieses Vertrages.
§ 3 Tätigkeitsgebiet, Zuweisung anderer Tätigkeiten, Nebentätigkeit
1. Der Mitarbeiter wird als __________ für den Aufgabenbereich __________ eingestellt.
2. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, auch auf besondere Anordnung andere – seinen Fähigkeiten und seiner Aus- und Fortbildung entsprechende – gleichwertige und zumutbare Tätigkeiten außerhalb seines Aufgabenbereiches zu verrichten. Die Zuweisung anderer gleichwertigerer oder geringwertigerer Tätigkeiten hat keinen Einfluss auf die vereinbarte Vergütung.
3. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, die ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen. Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist jede Übernahme einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Nebentätigkeit nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers zulässig.
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Nebentätigkeit die Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben zeitlich nicht oder allenfalls unwesentlich behindert, durch die Nebentätigkeit nicht gegen die Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz verstoßen wird und sonstige berechtigte Interessen des Unternehmens nicht beeinträchtigt werden.
Das Unternehmen hat die Entscheidung über den Antrag des Mitarbeiters auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des Antrags zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt.
Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden, wenn das Interesse des Unternehmens dies auch unter Berücksichtigung der Belange des Mitarbeiters rechtfertigt.
§ 4 Arbeitszeit
1. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit _____ Stunden.
2. Die Arbeitszeiteinteilung (Beginn, Ende, Pausen) erfolgt nach der – gegebenenfalls mit dem Betriebsrat vereinbarten – jeweils gültigen betrieblichen Arbeitszeitregelung, die automatisch Bestandteil dieses Vertrages wird.
3. Der Arbeitgeber weist ausdrücklich darauf hin, dass der Mitarbeiter verpflichtet ist, arbeitstäglich eine halbstündige Mittagspause einzuhalten, die in der Zeit von __________ zu nehmen ist.
§ 5 Vergütung
1. Das Festgehalt des Mitarbeiters beträgt pro Monat __________ € brutto und wird jeweils am Ende des Monats gezahlt. Der Mitarbeiter erklärt sich damit einverstanden, dass sein Gehalt auf ein von ihm zu benennendes Bank- oder Postgirokonto überwiesen wird.
2. Eventuelle Zahlungen von Gratifikationen, Prämien und ähnlichen Leistungen liegen im freien Ermessen des Arbeitgebers. Sie sind freiwillig und begründen auch bei wiederholter, ohne ausdrücklichen Vorbehalt der Freiwilligkeit erfolgter Zahlung keinen Rechtsanspruch im Folgejahr.
§ 6 Arbeitsverhinderung, Vergütungsfortzahlung im Krankheitsfall
1. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.
2. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, im Falle der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, die länger als 3 Kalendertage dauert, am darauffolgenden Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie über deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Die Arbeitnehmer, die gesetzlich versichert sind, müssen bereits am ersten Tag der AU das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung aushändigen zu lassen.
3. Ist der Mitarbeiter an der Arbeitsleistung infolge von auf unverschuldeter Krankheit beruhender Arbeitsunfähigkeit verhindert, leistet der Arbeitgeber Fortzahlung der Vergütung nach Maßgabe des Entgeltfortzahlungsgesetzes.
4. Wird der Mitarbeiter durch Handlungen eines Dritten arbeitsunfähig, gehen die dem Mitarbeiter gegenüber dem Dritten zustehenden Schadensersatzansprüche wegen Verdienstausfalles in der Höhe auf den Arbeitgeber über, in welcher der Arbeitgeber während der Zeit der Arbeitsunfähigkeit Entgeltfortzahlung geleistet hat.
§ 7 Spesen und Auslagen, Aufwendungsersatz
Reisekosten und sonstige Aufwendungen, die mit Genehmigung und im Interesse des Arbeitgebers entstehen, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften als Auslagenersatz erstattet.
§ 8 Urlaub
1. Der Mitarbeiter hat Anspruch auf einen jährlichen Erholungsurlaub von ____ Werktagen.
2. Der Urlaub wird vom Arbeitgeber unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange und der Wünsche des Mitarbeiters festgelegt.
3. Es gelten die Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes, einzusehen im Personalbüro.
§ 9 Kündigung, Freistellung von der Arbeitspflicht
1. Das Arbeitsverhältnis kann während der Vertragslaufzeit von beiden Parteien unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen nach § 622 BGB gekündigt werden. Während der laufenden Probezeit gilt eine Kündigungsfrist von 2 Wochen.
Für die Kündigung nach der Probezeit des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats.
Für länger dauernde Arbeitsverhältnisse gelten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Kündigungsfristen des § 622 Abs. 2 BGB:
zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats
2. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
3. Nach einer Kündigung des Arbeitsvertrages, gleich durch welche Partei, ist der Arbeitgeber zu jeder Zeit während der laufenden Kündigungsfrist befugt, den Mitarbeiter unter Fortzahlung des Gehaltes und unter Anrechnung restlicher Urlaubsansprüche mit sofortiger Wirkung von seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung für den Arbeitgeber freizustellen, wenn ein triftiger Grund, insbesondere ein grober Vertragsverstoß, der die Vertrauensgrundlage beeinträchtigt (zum Beispiel Geheimnisverrat, Konkurrenztätigkeit) gegeben ist.
Erhält der Mitarbeiter eine arbeitgeberseitige Kündigung und will er gerichtlich gegen diese vorgehen, muss er die Frist des § 4 KSchG einhalten. Das heißt: Er muss innerhalb von 3 Wochen ab Zugang der Kündigung Klage zum Arbeitsgericht erheben. Versäumt er diese Frist gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam.

__________, den __________          __________, den __________
(Unterschrift Arbeitgeber)        (Unterschrift Mitarbeiter)
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